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D S R I Deutsche Stiftung fur
Recht und Informatik

SG Hamburg: Digitale Teilhabe uberwiegt pauschale
Datensicherheitsbedenken.

B Datensicherheitsbedenken LJB  Digitale Teilhabe

I Beklagte: I Klager:

I + Art. 32 DSGVO verpflichte zu | » Papierbescheide fur sehbeeintrachtigte
| Verschlisselung als technische | Personen nicht eigenstandig lesbar

| SchutzmaRnahme. | * Verschlisselung wirke wie ,weitere

I - Unverschlisselte E-Mail ausgeschlossen - | Barriere®

| auch bei ,Okay“ des Empfangers |

| |

|

.ES leuchtet dem Gericht nicht ein [...] aus welchem Grund der Schutz der Daten des Klagers
— in dessen unverschliisselte Ubermittiung er zur Durchsetzung seines Rechtes auf
Gleichbehandlung léngst eingewilligt hat [...] — dem Recht tibergeordnet werden soll, nicht
benachteiligt zu werden.“ (SG Hamburg, Urteil vom 30.06.2023 — S 39 AS 517/23, Rn. 54.)
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D S R I Deutsche Stiftung fur
Recht und Informatik

Inklusionsinteressen werden in der DSGVO zwar nur
angedeutet...
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DS R I Deutsche Stiftung fur
Recht und Informatik

..konnen aber uber verschiedene Einfallstore beachtet
werden.

Einfallstore fur

Inklusionsinteressen
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D S R I Deutsche Stiftung fur
Recht und Informatik

Einwilligung: Informiertheit orientiert sich
grundsatzlich an Durchschnittsmafistab.

Informiertheit (Art. 4 Nr. 11 DSGVO)

ihrer Entscheidung im Zeitpunkt der Abgabe erfassen kdnnen

%ﬁ Betroffene mussen die wesentlichen Umstande und Folgen

r

: A DurchschnittsmaRstab
! {((( “5\

I

I

I

EDSA bezieht sich auf Durchschnittsperson, wobei Literatur
teils strengere Anforderungen vertritt
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DS R I Deutsche Stiftung fur
Recht und Informatik

Informationspflichten: Abweichungen vom
DurchschnittsmaBstab bei erkennbarer Betroffenheit.

Abweichung bei erkennbarer Betroffenheit

Verantwortlicher weil}, dass seine Angebote auch von
besonders schutzbedurftigen Gruppen genutzt werden oder
sich an diese richten.
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DS R I Deutsche Stiftung fur
Recht und Informatik

Sicherheit der Verarbeitung: Selbstbestimmung kann
SchutzmafRnahmen uberwiegen.

i 5

Schutzmaflinahmen

Selbstbestimmung
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DS R I Deutsche Stiftung fur
Recht und Informatik

BFSG verpflichtet Unternehmen zu barrierefreien
digitalen Angeboten.
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D S R I Deutsche Stiftung fur
Recht und Informatik

BFSG wirkt sich auch auf die Gestaltung des
Datenschutzes aus.

I

O

Gestaltung des Datenschutzes

+ Das BFSG schafft nicht nur eigene Pflichten, sondern
entfaltet auch Wechselwirkungen zum Datenschutz

I

|

|

i

I + Datenschutzhinweise missen wohl regelmaflig um

I Angaben zum neuen Beschwerdesystem erweitert

: werden

[ + ,Seiten mit rechtlichen Informationen® unterliegen auch
: Stichprobenkontrolle der Marktliberwachungsbehérde
|

I

(& 28 iVm. Anlage 1 Nr. 2 lit. b aa. BFSG) und sollten
damit barrierefrei sein.
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Chance: Digitale
Teilhabe durch
Datenschutz und
Barrierefreiheit.
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DS R I Deutsche Stiftung fur
Recht und Informatik

Welche Fragen haben Sie?

grubert@lindenpartners.eu

Folie 12 von 12 Maximilian Grubert Herbstakademie 2025




	Folie 1: Zu sicher für Alle? – Digitale Teilhabe zwischen Datenschutz und Barrierefreiheit
	Folie 2:  
	Folie 3: SG Hamburg: Digitale Teilhabe überwiegt pauschale Datensicherheitsbedenken.
	Folie 4: Inklusionsinteressen werden in der DSGVO zwar nur angedeutet…
	Folie 5: ..können aber über verschiedene Einfallstore beachtet werden.
	Folie 6: Einwilligung: Informiertheit orientiert sich grundsätzlich an Durchschnittsmaßstab.
	Folie 7: Informationspflichten: Abweichungen vom Durchschnittsmaßstab bei erkennbarer Betroffenheit.
	Folie 8: Sicherheit der Verarbeitung: Selbstbestimmung kann Schutzmaßnahmen überwiegen.
	Folie 9: BFSG verpflichtet Unternehmen zu barrierefreien digitalen Angeboten.
	Folie 10: BFSG wirkt sich auch auf die Gestaltung des Datenschutzes aus.
	Folie 11:  
	Folie 12:  

